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DER FOURIER f Gersau, September 1967

Erscheint monatlich
40. Jahrgang Nr. 9

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion SRV - beglaubigte Auflage 8775 Exemplare

V O N M O N A T Z U M O N A T

Der Gaskrieg
I.

Es gehört zu den Unwägbarkeiten eines mit Überlegungen der Logik nie ganz erfass-

baren historischen Geschehens, dass tön Z-icr/fe« We/f&rieg, obgleich es darin an Schreck-
nissen wahrlich nicht gefehlt hat, Le/w E/ujnrz w« G/'/fgas stattfand. Erst in der Nach-
kriegszeit ist unter verschiedenen Gesichtspunkten immer wieder die Aufmerksamkeit
der Welt auf den Gaskrieg gelenkt worden. Dass im Zweiten Weltkrieg auf dieses

Kampfmittel verzichtet wurde — abgesehen vom italienischen Gaseinsatz gegen Abessi-

nien — hat verschiedene Gründe; unter ihnen gehören die völkerrechtlichen Bedenken

gegen die Verwendung von chemischen Kampfstoffen zu den geringsten. Es wäre
deshalb sicher unrichtig, in diesem Verzicht den Beweis für einen grundlegenden Wandel
des Kriegsgebrauchs durch das Kriegsrecht zu erblicken — schon deshalb, weil diese

Beschränkung nur vorübergehend war, und nach dem Krieg teilweise wieder dahinfiel.

Sc/t cfer« -Kriegsende haben folgende Erscheinungen Anlass gegeben, sich erneut mit den

Fragen des chemischen Krieges zu beschäftigen.

1. Die chemischen Kampfstoffe sind nach 1918 nicht auf dem damals erreichten Stand
stehen geblieben. Vielmehr haben sie in den letzten Jahrzehnten eine NtensAe Wc/fer-
enftfic&/«»g er/u/jrc'K, wobei neue, wesentlich wirksamere Stoffe entwickelt wurden.
Diese neuen Kampfmittel, insbesondere die verschiedenen Gattungen moderner

Neruewgl/te, haben nicht nur in ihrer Wirksamkeit die «klassischen» chemischen

Kampfstoffe des Ersten Weltkrieges weit übertroffen, sondern gewähren gegenüber
diesen auch wesentlich günstigere Einsatzmöglichkeiten und damit gewaltig gestei-

gerte Gefährlichkeitsgrade. Es ist bekannt, dass heute die Grossmächte der chemischen

Waffe — wie übrigens auch der bakteriologischen Waffe — grösste Aufmerksamkeit
schenken, und dass heute moderne Kampfstoffe zur Verfügung stehen, welche die

herkömmlichen Stoffe in ihrer Wirksamkeit und Gefährlichkeit um ein Vielfaches
übertreffen.

2. Die eingehende Beschäftigung mit den Nuklearwaffen hat zu der Erkenntnis geführt,
dass die atomaren Kampfmittel, das heisst also der Atomkrieg, kein geeigneter Weg

zur Erreichung politischer Ziele ist. Angesichts der mit grosser Sicherheit zu erwar-
tenden Eskalation des Atomkrieges, nämlich seiner Steigerung von kleinen Anfängen
zur weltumspannenden Atomkatastrophe, wird es je länger je weniger möglich sein,

mit den Nuklearwaffen ein sinnvolles politisches Ergebnis zu erreichen. Die ungeheu-
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